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Stand 3-26 

Was soll in einem Gutachten dargestellt werden? Was wird nicht in einem Gutachten erfasst 
Zielsetzung:  
Es geht um eine schlüssige Erfassung des Kindes in seiner Ganzheit-
lichkeit und der (Er-)Klärung des Kindes auf dem Hintergrund der Ge-
sundheitsaspekte der ICF-CY. 
Es werden die Bedarfe des Kindes unabhängig eines Lernortes oder 
eines sonderpädagogischen Schwerpunktes beschrieben. 

Aussagen zum künftigen Lernort. 
Verbindliche Aussagen zum Schwerpunkt. 
Wertende Aussagen zu Angelegenheiten, die andere Kosten-/Leis-
tungsträger betreffen. 

Grundlegend ist eine Diagnostik zu den Körperfunktionen und -struk-
turen. 

Es werden die Bedarfe des Kindes nicht vom Lernort oder Bildungs-
plan her dargestellt, keine Formulierungen wie z.B.  

Daraus folgt eine Beschreibung der spezifischen Bedarfe und deren 
Auswirkungen auf den Alltag des Kindes 

- in Bezug auf das Lernen 
- in Bezug auf Umweltfaktoren 
- in Bezug auf personale Kompetenzen 

die sich aus der Diagnostik/diagnostischen Erkenntnissen ergeben. 
Die Kontextfaktoren sollen auch unabhängig davon in den Blick ge-
nommen werden. 

- benötigt ein Angebot im Sinne des Bildungsplans … 
- benötigt Angebote des SBBZ … 
- benötigt Maßnahmen, die am SBBZ … angeboten werden  
- Schulnamen 

etc. 

Förder- und Unterstützungsmaßnahmen sind hinsichtlich der Bedarfe 
des Kindes dargestellt. 

Aussagen zur Versorgungssituation am SBBZ/i.d. Inklusion 

Beschrieben wird, wie Teilhabe konkret ermöglicht werden kann. Kleine Klassen und/oder individuelle Förderung. 
Alle Sorgeberechtigten wurden beteiligt.  Biografische Hinweise (Mutter war auch schon am SBBZ, alle Ge-

schwister sind am SBBZ). 
 
Das Gutachten wird im Auftrag des Staatlichen Schulamtes (nicht der Eltern oder des SBBZ) geschrieben um dem Kind/Jugendlichen gerecht 

zu werden und dessen Bedarfe zu erfassen. Eltern erhalten auf Wunsch das Gutachten, die allg. Schule erhält i.d. Inklusion automatisch das 
Gutachten. 


